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Erwägungen

E. 1
A.________ (1987, Kosovare) reiste im Jahre 1994 im Rahmen des Familiennachzugs in
die Schweiz ein; er ist im Besitz der Niederlassungsbewilligung.

A.________ ist mehrmals straffällig und verurteilt worden: 2005 zu 14 Tagen Gefängnis
wegen Hinderung einer Amtshandlung, 2007 zu 33 Monaten Freiheitsstrafe wegen
mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, mehrfachen Sachbeschädigungen,
Hausfriedensbrüchen, Entwendungen zum Gebrauch, Fahrens ohne Führerausweis,
Vergehens gegen das BetmG, 2012 zu 32 Monaten Freiheitsstrafe wegen mehrfachen,
teilweise versuchten Diebstahls, mehrfachen Sachbeschädigungen, mehrfachen teilweise
versuchten Hausfriedensbrüchen, mehrfacher Gewalt und Drohungen gegen Behörden und
Beamte, einfacher Körperverletzung, mehrfachen Widerhandlungen gegen das BetmG,
Fahrens in qualifiziert fahrunfähigem Zustand sowie Entwendungen zum Gebrauch und
Missbrauchs von Ausweisen und Schildern, 2013 zu 28 Monaten Freiheitsstrafe wegen
einfacher Körperverletzung, mehrfachen Diebstahls und Hausfriedensbrüchen.

Am 25. August 2014 widerrief das Migrationsamt des Kantons Zürichs A.________s
Niederlassungsbewilligung und setzte ihm eine Frist bis 20. Oktober 2014, um die Schweiz
zu verlassen, nachdem es am 22. Januar 2008 den Widerruf der Niederlassungsbewilligung
angedroht hatte.

Dagegen erhob er Rekurs an die Sicherheitsdirektion und - nach dessen Abweisung -
Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies die Beschwerde
am 24. Juni 2015 ab.

E. 2
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist offensichtlich unbegründet,
weshalb sie im vereinfachten Verfahren unter Verweisung auf den angefochtenen Entscheid
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 BGG abgewiesen wird. Nicht zulässig ist die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, soweit sich der Beschwerdeführer
gegen die Wegweisung wendet ( Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG ). Subsidiäre
Verfassungsbeschwerde ( Art. 113 ff. BGG ) hat er nicht, jedenfalls nicht genügend
substantiiert erhoben (Art. 116 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 2.1
Nach Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 62 lit. b kann die Niederlassungsbewilligung von
Ausländern, die sich seit mehr als 15 Jahren ununterbrochen und ordnungsgemäss in der
Schweiz aufhalten, widerrufen werden, wenn der Ausländer zu einer längerfristigen
Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Dies ist hier der Fall (vgl. BGE 139 I 145 E. 2.1 S. 147
m.H.: längerfristig = mehr als ein Jahr).



E. 2.2
Liegt ein Widerrufsgrund vor, so ist indes zu prüfen, ob diese Massnahme auch als
verhältnismässig erscheint (vgl. Art. 96 AuG; BGE 139 I 145 E. 2.2 S. 147 f.). Die
Notwendigkeit einer Verhältnismässigkeitsprüfung ergibt sich insbesondere auch aus Art. 8
Ziff. 2 EMRK ; allerdings begründet der Beschwerdeführer nicht, inwiefern bei ihm das
Privat- bzw. das Familienleben betroffen ist.

E. 2.3
Im Rahmen dieser Interessenabwägung sind namentlich die Schwere des Verschuldens, der
Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit in der Schweiz sowie die
dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen ( BGE 139 I
145 E. 2.4 S. 149 m.H.). In Bezug auf das Fernhalteinteresse muss nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei schweren Straftaten selbst ein geringes Restrisiko
weiterer Delinquenz nicht in Kauf genommen werden ( BGE 139 I 145 E. 2.4 S. 150).

E. 2.4
Die Vorinstanz hat einlässlich dargelegt, dass das Verschulden des Beschwerdeführers als
schwer einzustufen sei; zudem hat der Beschwerdeführer quasi fortlaufend delinquiert, auch
in Kenntnis laufender Strafverfahren bzw. während der Probezeit; alles im allem zeugt dies
von einer erheblichen kriminellen Energie. Der Beschwerdeführer bringt dagegen lediglich
seine Sicht der Dinge zum Ausdruck. Ob die jugendstrafrechtlichen Massnahmen, was vom
Beschwerdeführer abgelehnt wird, in das Verschulden einzubeziehen sind, kann
offengelassen werden. So oder so ist sein Verschulden als schwer zu qualifizieren.

Auch die privaten Interessen hat die Vorinstanz einlässlich und korrekt als wenig gewichtig
dargestellt. Der erwachsene Beschwerdeführer ist nicht verheiratet und hat keine Kinder;
seine Eltern und Geschwistern leben noch hier; ein Abhängigkeitsverhältnis besteht indes
nicht. Dass er nach dem Schulbesuch und einer so langen Anwesenheitsdauer in der
Schweiz Deutsch spricht, darf ohne weiteres erwartet werden. In den Arbeitsmarkt ist er
nicht besonders integriert. Angesichts seiner wiederholten, über Jahre dauernden
Delinquenz trifft dies - wie die Vorinstanz mit Recht festgehalten hat - auch insgesamt zu.
Zudem wird - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - Wohlverhalten in der
engmaschigen Betreuung während des Strafvollzugs erwartet und lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf das Verhalten in Freiheit zu (vgl. Urteile 2C_601/2013 vom 7. Januar
2014 E. 2.2.1). Der Beschwerdeführer spricht sodann die Sprache des Kosovo, besucht
dieses Land gelegentlich und hat dort noch ein minimales Beziehungsnetz. Auch die von
ihm geltend gemachte problematische Sicherheitssituation (Blutrache) ist zu
berücksichtigen.

Insgesamt vermögen diese privaten, eher weniger gewichtigen Interessen das gewichtige
öffentliche Interesse nicht zu überwiegen. Diesbezüglich hat die Vorinstanz die
Interessenabwägung korrekt vorgenommen. Es kann deshalb auf den vorinstanzlichen
Entscheid verwiesen werden ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 3
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann wegen Aussichtslosigkeit der
Beschwerde nicht entsprochen werden ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Damit sind die
Gerichtskosten ( Art. 65 BGG ) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG
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